
 

AGB Surf’n’Talk & Surf’n’Talk Vision  Stand: 15.09.2008 

 

1

Surf’n’Talk & Surf’n’Talk Vision 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
Die TKS Telepost Kabel-Service Kaiserslautern 
GmbH & Co. KG (nachfolgend TKS genannt) 
gewährt dem Kunden auf der Basis eines Kabel-
anschlusses den Zugang zum Internet sowie der 
damit verbundenen Möglichkeit der Telefonie 
über Internet.  
Das Produkt trägt die Bezeichnung Surf’n’Talk 
bzw. Surf’n’Talk Vision, wenn zusätzlich noch ein 
Kabelfernseh Anschluss zur Verfügung gestellt 
wird. 
Es gelten hierfür die nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Preisliste (nachfol-
gend PL genannt), die Leistungsbeschreibung 
(nachfolgend LB genannt) sowie das Telekom-
munikationsgesetz (TKG), die ebenfalls Ver-
tragsbestandteil werden.  
Das Telekommunikationsgesetz gilt auch, wenn 
in den nachstehenden Bedingungen nicht aus-
drücklich darauf Bezug genommen wird.  

1. Voraussetzung für die Nutzung der Leis-
tungen 
1.1 Von TKS werden nur volljährige, natürliche 
Personen als Kunden akzeptiert. 

1.2 Die Leistungen von TKS können nur genutzt 
werden, wenn in den Räumen des Kunden ein 
Anschluss an das Multimedia-Kabelnetz der TKS 
besteht. 

2. Zustandekommen des Vertrages 
Der Vertrag kommt durch einen Auftrag des Kun-
den unter Verwendung eines hierfür vor-
gesehenen Auftragsformulars oder per telefo-
nische Beauftragung, aber erst nach jeweiliger 
Annahme durch die Auftragsbestätigung von 
TKS, spätestens jedoch mit Leistungserbringung, 
zustande. 

3. Leistungsumfang 
TKS erbringt für das Produkt Surf’n’Talk folgende 
Leistungen: 

3.1 Zugang zum Internet 
TKS ermöglicht dem Kunden über den Kabel-
anschluss den Zugang zum Internet gemäß sei-
nem Auftrag in Verbindung mit der LB/PL sowie 
diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-gungen. 

3.2 Zugänge zum Telefondienst der TKS.  
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt 
sich aus der Leistungsbeschreibung TKS Cable 
Phone Service sowie aus den hierauf Bezug 
nehmenden Vereinbarungen der Ver-
tragspartner. 

3.3 Zum Anschluss eines Telefonendgerätes an 
den Kabelanschluss ist ein MTA (Multimedia 
Terminal Adapter) erforderlich. Es sind aus-
schließlich Geräte zugelassen, die von TKS frei-
gegeben sind. Die TKS bietet in ihren Vertriebs-
punkten MTA-Geräte zum Kauf an.  

3.4 Endgeräte 

3.4.1 Kauft der Kunde Endgeräte über TKS, 
verbleiben diese bis zur vollständigen Bezahlung 

durch den Kunden im Eigentum von TKS. TKS ist 
im Falle eines Mangels des Gerätes berechtigt, 
die von dem Kunden gewählte Art der Nacherfül-
lung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhält-
nismäßig hohen Kosten möglich ist und die ande-
re Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 
Nachteile für den Kunden bleibt. Im Falle eines 
Mangels des Gerätes ist TKS berechtigt, dem 
Kunden ein vom Hersteller überarbeitetes, als 
neuwertig einzustufendes Gerät als Tauschgerät 
zu stellen.  
Ausschlaggebend ist die volle Funktionsfähig-keit 
des Gerätes. 
TKS erbringt für das Produkt Surf’n’Talk Vision 
folgende Leistungen: 
Über den Zugang zum Internet und den TKS 
Cable Phone Service hinaus stellt TKS den Kun-
den mit Surf’n’Talk Vision einen Kabelfernseh 
Anschluss (TKS Cable TV Service) zur Verfü-
gung, zu den Konditionen, die sich aus der LB/PL 
Surf’n’Talk / Surf’n’Talk Vision ergeben. 

3.5 Kabelfernsehen  

TKS stellt am Kabelanschluss des Kunden den 
Zugang zu einem eigenen Kabelfernsehdienst 
mit monatlich wechselnden Programminhalten 
zur Verfügung. Die zu empfangenden Fernseh-
kanäle sind nicht überall gleich und können in-
nerhalb der Lokationen variieren. 
Welche Fernsehkanäle in welcher Lokation zu 
empfangen sind, kann einer separaten Liste ent-
nommen werden. 

3.6 Verfügbarkeit 
Insgesamt beträgt die Verfügbarkeit der durch 
TKS zu erbringenden Leistungen mindestens 
97,5 % im Jahresmittel. Eine darüber hinaus-
gehende Verfügbarkeit gehört nicht zur Leis-
tungsverpflichtung von TKS. TKS ist berechtigt, 
die Leistung vorübergehend zu unterbrechen, in 
der Dauer zu beschränken oder die Leistung 
teilweise oder ganz einzustellen, soweit dies aus 
Gründen der öffentlichen Sicherheit, aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben, der Sicherheit des Netz-
betriebes, der Aufrechterhaltung der Netzintegri-
tät, des Datenschutzes oder zur Vornahme be-
triebsbedingter oder technisch notwendiger Ar-
beiten erforderlich ist. Darüber hinaus weist TKS 
darauf hin, dass die Erbringung der Dienstleis-
tung auch von der Inanspruchnahme von Über-
tragungswegen und technischen Einrichtungen 
Dritter  
abhängig sein kann. Für die hierdurch verursach-
ten Leistungsbeeinträchtigungen übernimmt TKS 
keine Gewähr. 

3.7 TKS erstellt monatlich eine Rechnung. Auf 
Wunsch des Kunden wird hierbei ein Einzel-
verbindungsnachweis für den Telefonservice 
mitgeliefert. Für Flat Rate Leistungen können 
keine Einzelverbindungsnachweise geliefert wer-
den. 

4. Pflichten und Obliegenheiten des Kunden 
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Der Kunde hat insbesondere folgende Pflichten: 
4.1 Die vereinbarten Preise sind entsprechend 
der Preisliste fristgerecht zu zahlen. Für jeden 
nicht eingelösten Scheck oder jede nicht ein-
gelöste bzw. zurückgereichte Lastschrift hat der 
Kunde der TKS die ihr entstandenen Kos-ten in 
dem Umfang zu erstatten, wie er das Kosten 
auslösende Ereignis zu vertreten hat. 

4.2 Der Kunde hat auf eigene Kosten den Kräften 
der TKS Zugang zum Grundstück und den darauf 
befindlichen Gebäuden zu ermöglichen, soweit 
dies für die Durchführung von Prüf-, Installations- 
und Instandhaltungsarbeiten erforderlich ist. 

4.3 Die elektrische Energie für die Installation, 
den Betrieb und die Instandhaltung sowie der 
ggf. erforderliche Potenzialausgleich ein-
schließlich zugehöriger Erdung ist auf eigene 
Kosten bereitzustellen. 

4.4 Der überlassene Anschluss darf nicht miss-
bräuchlich genutzt werden, insbesondere sind 
bedrohende und belästigende Anrufe zu unter-
lassen sowie keine Informationen mit rechts- oder 
sittenwidrigen Inhalten an beliebige Anrufer zu 
übermitteln und es darf nicht auf solche Informa-
tionen hingewiesen werden. 
Dazu zählen vor allem Informationen, die im 
Sinne der §§ 130, 130a und 131 StGB der  
Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten 
oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, 
sexuell anstößig sind, im Sinne des § 184 StGB 
pornografisch sind, geeignet sind, Kinder oder 
Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in 
ihrem Wohl zu beeinträchtigen oder das Ansehen 
der TKS schädigen können. 

4.5 Alle Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten 
am Anschluss dürfen nur von der TKS ausgeführt 
werden. 

4.6 Die Bestandteile des Telefonnetzes sind nicht 
durch übermäßige Inanspruchnahme des An-
schlusses zu überlasten. Dies gilt insbesondere 
für kostenfreie Gespräche innerhalb des TKS-
Netzes und zu Ländern mit vertraglich vereinbar-
ter Flat Rate Inklusivleistung – hier sind Dauer-
verbindungen unzulässig und können bei Bedarf 
von der TKS getrennt werden. Das Flat Rate 
Angebot richtet sich an Kunden mit privatem 
Nutzungsprofil. Die Flat Rate gilt nicht für Mehr-
wertdienste- und Telekommunikationsdienstean-
bieter und nicht für Anbieter von Massenkommu-
nikationsdiensten, insbesondere Anbieter von 
Faxbroadcastdiensten, Call-Center- und Tele-
fonmarketing-Leistungen. Die Flat Rate findet 
ferner keine Anwendung für die dauerhafte Ver-
netzung oder Verbindung von Standorten bzw. 
Telekommunikationsanlagen des Kunden.  

4.7 Rufnummern mit geografischem Bezug dür-
fen nur am Standort ihrer Vergabe genutzt wer-
den. Jeder Umzug, der mit einem Stand-
ortwechsel des MTA einhergeht, ist der TKS 
unverzüglich zu melden. Bei Zuwiderhandlung 
hat die TKS das Recht zur sofortigen Aufhebung 
des Anschlusses. Weiterhin schließt die TKS in 

diesem Fall jegliche Haftung bzgl. fehlgeleiteter 
Notrufe aus. 

4.8 Vor Inanspruchnahme der Anrufweiter-
schaltung ist sicherzustellen, dass der Inhaber 
desjenigen Anschlusses, zu dem die Anrufe wei-
tergeleitet werden sollen, damit einverstanden ist. 

4.9 Persönliche Identifikationsnummern (PIN) 
geheim zu halten und unverzüglich zu ändern 
bzw. von der TKS ändern zu lassen, wenn der 
Kunde vermutet, dass unberechtigte Dritte von 
ihnen Kenntnis erlangt haben. 

4.10 Die eingetretenen Änderungen seiner per-
sönlichen Vertragsdaten (u. a. Namen, An-schrift, 
Bankverbindung, E-Mail-Adresse) TKS unverzüg-
lich schriftlich mitzuteilen. 

4.11 Den Zugang ins Internet sowie die weiteren 
Leistungen über Kabelanschluss vor unberechtig-
tem Zugriff Dritter, z. B. durch die Verwendung 
eines Passwortes auf dem PC, zu schützen. 

4.12. Jugendlichen unter 18 Jahren den Zugang 
zu jugendgefährdenden Angeboten zu verweh-
ren. 

4.13 Den Zugang zum Internet nicht zum Be-
treiben eines Servers zu benutzen. 

4.14 Das Netz von TKS oder andere Netze nicht 
zu stören, zu ändern oder zu beschä-digen. 

4.15 Die Dienstleistungen von TKS nicht miss-
bräuchlich zu nutzen und bei der Nutzung die 
allgemeinen Gesetze, insbesondere Strafge-
setze, Wettbewerbsbestimmungen etc., zu be-
achten und die Rechte Dritter, insbesondere 
Urheberrechte, Lizenzrechte, Nutzungsrechte 
etc., zu wahren; insbesondere verpflichtet sich 
der Kunde, dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm oder über seinen Internetanschluss einge-
stellten oder sonst wie verfügbar ge-machten 
Inhalte die Rechte Dritter nicht ver-letzen und 
nicht strafbar, sittenwidrig oder in sonstiger Wei-
se rechtswidrig sind; der Kunde übernimmt die 
Verantwortung für alle Inhalte, die er über den 
Zugang zum Internet oder die Dienste von TKS 
überträgt oder sonst wie ver-breitet (z. B. E-Mail, 
Newsgroups, Chat-Dienste). 

4.16 Die mit TKS vereinbarten Dienstleis-tungen 
weder geschäftlich zu nutzen noch Dritten in 
eigenem Namen und auf eigene Rechnung zur 
Verfügung zu stellen. 

4.17 Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, 
folgendes zu unterlassen: 

4.17.1 Den Versand von unerwünschten Werbe-
E-Mails, Junk-E-Mails, sonstigen unver-langten 
Mitteilungen, sog. Mailbomben etc. an eine Per-
son, an Verteillisten oder an mehrere 
Newsgroups (Spamming), 

4.17.2 Das Fälschen von Absenderangaben oder 
anderen Headerinformationen. 

4.17.3 Das Sammeln von Informationen über 
Personen und deren E-Mail-Adressen ohne Zu-
stimmung der Inhaber. 

4.17.4 Den Zugriff auf ein bzw. das Abtasten 
eines Betriebssystems und/oder eines Netz-
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werks (Scanning) sowie die unerlaubte Über-
wachung von Datenverkehrsflüssen ohne Zu-
stimmung des Inhabers. 

4.17.5 Die Verwendung von fremden Mail-
Servern (Relay) zum Versand von Mitteilungen 
ohne Zustimmung des Inhabers. 

4.17.6 Die Verbreitung von Viren, Würmern, Tro-
janischen Pferden etc. 

4.17.7 Die von TKS zur Verfügung gestellten 
Geräte unberechtigten Dritten außerhalb der 
eigenen Wohnung oder der sonst vereinbarten 
Räumlichkeiten zugänglich zu machen. 
4.18 Auch die Entgelte zu zahlen, die durch be-
fugte oder unbefugte Benutzung der Dienst-
leistung durch Dritte entstanden sind, es sei 
denn, der Kunde hat dies nachweislich nicht zu 
verantworten. 

5. Entstörung 
5.1. TKS stellt dem Kunden täglich eine Hotline 
für Störungsmeldungen zur Verfügung. 

5.2. Soweit Wartungsarbeiten mit Beeinträchti-
gungen oder Unterbrechungen am System not-
wendig sind, werden diese in verkehrsschwachen 
Zeiten, in der Regel zwischen 2.00 und 5.00 Uhr 
bzw. zwischen 9.00 und 11.00 Uhr durchgeführt. 

5.3. Hat der Kunde die von ihm gemeldete Stö-
rung selbst zu vertreten, etwa durch Fehl-
bedienung, so ist TKS berechtigt, dem Kunden 
die TKS entstandenen Kosten gesondert in 
Rechnung zu stellen. 

6. Zahlungsbedingungen 
6.1. Monatliche Preise sind, beginnend mit dem 
Tag der betriebsfähigen Bereitstellung, für  
den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Da-nach 
sind diese Preise monatlich im Voraus zu zahlen. 
Ist der Preis für Teile eines Kalendermonats zu 
berechnen, so wird dieser taggenau berechnet. 

6.2 Sonstige Preise, insbesondere Verbin-
dungspreise, sind nach Erbringung der Leistung 
zu zahlen. 

6.3 TKS ist berechtigt, die aufgelaufenen Ver-
bindungspreise permanent zu überwachen. Bei 
erreichen eines Schwellwertes kann die Be-
nachrichtigung des Kunden oder ggf. auch die 
Abschaltung des Kunden erfolgen. Diese Maß-
nahme dient gleichermaßen dem Schutz der 
TKS, sowie des Kunden. 

6.4 TKS kann bei Vertragsabschluss die Zahlung 
einer Kaution verlangen. Diese Kaution wird bei 
der Kündigung des Vertrages mit der Schluss-
rechnung des Kunden verrechnet. 

7. Ausschluss von Beanstandungen 
Beanstandungen gegen die Höhe der Verbin-
dungspreise oder sonstige nutzungsabhängige 
Preise der TKS sind umgehend nach Zugang der 
Rechnung bei der TKS schriftlich zu erhe-ben. 
Beanstandungen müssen innerhalb von acht 
Wochen ab Rechnungszugang bei der TKS ein-
gegangen sein. Die Unterlassung der rechtzeiti-
gen Beanstandungen gilt als Genehmigung. Ge-

setzliche Ansprüche des Kunden bei Beanstan-
dungen nach Fristablauf bleiben unberührt. 

8. Verzug 

8.1 Ist der Kunde mit Zahlungsverpflichtungen 
von mindestens zehn Euro in Verzug und liegt 
eine entsprechende Sicherheit nicht vor, kann die 
TKS den Anschluss auf Kosten des Kunden und 
nach Maßgabe des § 45k TKG sperren. Der 
Kunde bleibt in diesem Fall verpflichtet, die mo-
natlichen Preise zu zahlen. 

8.2 Kommt der Kunde 
a) für zwei aufeinander folgende Monate mit der 
Bezahlung der Preise bzw. eines nicht unerhebli-
chen Teils der Preise oder 
b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei 
Monate erstreckt, mit der Bezahlung der Preise in 
Höhe eines Betrages, der den monatlichen 
Grundpreis für zwei Monate erreicht, in Verzug, 
so kann die TKS das Vertragsverhältnis ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. 

8.3 Die Geltendmachung weiterer Ansprüche 
wegen Zahlungsverzuges bleibt der TKS vor-
behalten. 

8.4 Gerät die TKS mit der geschuldeten Leistung 
in Verzug, so richtet sich die Haftung nach den 
Bestimmungen des TKG. Der Kunde ist nur dann 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn die 
TKS eine vom Kunden gesetzte angemessene 
Nachfrist nicht einhält, die mindestens zwei Wo-
chen betragen muss. 

9. Kündigung 
9.1 Die Produkte Surf’n’Talk bzw. Surf’n’Talk 
Vision haben jeweils eine Mindestvertragslaufzeit 
von 12 Monaten. Nach Ablauf der Mindestver-
tragslaufzeit verlängert sich das Vertragsverhält-
nis auf unbestimmte Zeit und ist für beide Ver-
tragspartner zum Ende eines jeden Monats künd-
bar. Die Kündigung muss der TKS oder dem 
Kunden mindestens sechs Werktage vor dem 
Tag, an dem sie wirksam werden soll, schriftlich 
zugehen. Der Samstag gilt nicht als Werktag. 

9.2 In besonderen Fällen (bei Vorlage von gülti-
gen Militär Orders) ist auch eine sofortige, fristlo-
se Kündigung durch den Kunden möglich. Die 
Kündigung wird in diesem Fall zum Ende des 
Monats wirksam, in dem die Kündigung erfolgt. 
Für diesen Monat wird das monatliche Grundent-
gelt in voller Höhe berechnet. In diesem Fall ist 
die TKS berechtigt, einen Aufschlag zu berech-
nen. 
9.3 Ist die verbleibende Aufenthaltsdauer des 
Kunden in Deutschland, lt. bereits vorliegenden 
militärischen Orders, auf weniger als 12 Monate 
beschränkt, oder ist die Aufenthaltsdauer gemäß 
Orders von vorn herein auf einen Zeitraum von 
weniger als 12 Monaten begrenzt, kann der Kun-
de trotzdem das Produkt Surf’n’Talk bzw. 
Surf’n’Talk Vision erhalten. Der MTA muss in 
diesem Fall jedoch käuflich erworben werden, die 
Subventionierung entfällt. 

9.4 Kündigt der Kunde ein Vertragsverhältnis vor 
Ablauf eines Monats nach der betriebsfähigen 
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Bereitstellung, so hat er einen monatlichen Preis 
zu zahlen. 

9.5 Kündigt der Kunde ein Vertragsverhältnis, 
bevor der Anschluss oder zusätzliche Leistungen 
betriebsfähig bereitgestellt oder bevor vereinbar-
te Änderungsarbeiten ausgeführt worden sind, so 
hat er der TKS die Aufwendungen für bereits 
durchgeführte Arbeiten und für den infolge der 
Kündigung notwendigen Abbau bereits installier-
ter Telekommunika-tionseinrichtungen zu erset-
zen, jedoch nicht über den Betrag des für die Be-
reitstellung oder Änderung vereinbarten Preises 
hinaus. 

9.6 Kündigt der Kunde das Vertragsverhältnis vor 
Ablauf der vereinbarten Mindestvertrags-laufzeit, 
so wird ihm das monatliche Grundent-gelt bis 
zum Ende der Mindestvertragslaufzeit berechnet. 

9.7 Mit Kündigung des Vertrages über die Stan-
dardleistung enden auch Vertragsverhältnisse 
über Zusätzliche Leistungen. 

9.8 Kündigt TKS das Vertragsverhältnis wegen 
Zahlungsrückstand des Kunden, kann der An-
schluss innerhalb einer Frist, die vom verwende-
ten Kundenverwaltungssystem abhängt, reakti-
viert werden. Voraussetzung für eine Reaktivie-
rung des Anschlusses ist die vollständige Beglei-
chung des Zahlungsrückstandes sowie eines 
evtl. zusätzlich berechneten Entgeltes, das TKS 
in diesen Fällen für eine Reaktivierung verlangen 
kann. Die Vertragslaufzeit ändert sich dadurch 
nicht. 

10. Umzug 

Im Falle eines Umzuges des Kunden werden die 
folgenden Fälle unterschieden. 
10.1 Umzug von „on base“ nach „on base“ mit 
der Möglichkeit Surf’n’Talk bzw. Surf’n’Talk Visi-
on weiter zu nutzen.  
In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet den ab-
geschlossenen Servicevertrag zu erfüllen. Bei 
vorzeitiger Beendigung des Vertrages wird dem 
Kunden das monatliche Grundentgelt bis zum 
Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit in Rech-
nung gestellt. 

10.2 Umzug von „on base“ nach „on base“ ohne 
die Möglichkeit Surf’n’Talk bzw. Surf’n’Talk Vision 
weiter zu nutzen.  
In diesem Fall ist zu prüfen, ob TKS dem Kunden 
ein Alternativprodukt mit vergleichbaren Leis-
tungsinhalten zur Verfügung stellen kann. Ist dies 
der Fall, so hat der Kunde mindestens für die 
restliche Laufzeit des Surf’n’Talk bzw. Surf’n’Talk 
Vision Vertrages den angebotenen Service mit 
TKS zu beauftragen. Kann TKS dem Kunden 
kein Alternativprodukt mit vergleichbaren Leis-
tungsinhalten zur Verfügung stellen, ist der Kun-
de nicht verpflichtet den abgeschlossenen Servi-
cevertrag zu erfüllen.  
In diesem Fall der vorzeitigen Beendigung des 
Vertrages werden dem Kunden nicht die monatli-
chen Grundentgelte für die Restlaufzeit in Rech-
nung gestellt. 

10.3 Umzug von „on base“ nach „off base“ mit 
der Möglichkeit Surf’n’Talk bzw. Surf’n’Talk Visi-
on weiter zu nutzen.  
In diesem Fall ist der Kunde verpflichtet den ab-
geschlossenen Servicevertrag zu erfüllen. Bei 
vorzeitiger Beendigung des Vertrages wird dem 
Kunden das monatliche Grundentgelt bis zum 
Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit in Rech-
nung gestellt. 

10.4 Umzug von „on base“ nach „off base“ ohne 
die Möglichkeit Surf’n’Talk bzw. Surf’n’Talk Vision 
weiter zu nutzen.  
Hierzu gilt analog die Regelung wie unter 10.2 

11. Sonstige Bedingungen 
11.1 Nutzt der Kunde die vertraglich vereinbarten 
Leistungen seinerseits als Anbieter von Tele-
kommunikationsdienstleistungen für die Öffent-
lichkeit, so gelten ergänzend die "Zusätzlichen 
Bedingungen für Anbieter von Telekommuni-
kationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit". 
11.2 Der Kunde kann die Rechte und Pflichten 
aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftli-
cher Zustimmung der TKS auf einen Dritten über-
tragen. 

11.3 Die Vorschriften des Produkthaftungsge-
setzes bleiben unberührt. 

11.4 Für die vertraglichen Beziehungen der Ver-
tragspartner gilt deutsches Recht. 


